
Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 
der Stadtwerke Reinfeld (Holstein) 

 
Gemäß § 14 Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 in der 
gültigen Fassung geben wir bekannt: 
 

1. Im Auftrag des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Stormarn hat die mercurius 
gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lübeck, die Jahresabschlussprüfung für das 
Wirtschaftsjahr 2020 durchgeführt und folgenden uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt: 

 

 „Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

 
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwerke Reinfeld (Holstein) Ver- 
und Entsorgung, Reinfeld – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum  
31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Eigen- betriebs Stadtwerke Reinfeld (Holstein) Ver- und Entsorgung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden des 
Landes Schleswig-Holstein (Eigenbetriebsverordnung) i.V.m. den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie sei-
ner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild des Ge-
schäftsverlaufes und von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Be-
langen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-
Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar. 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Ab-schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grund-sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
 
 
 



 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat. 
 

 
Lübeck, den 22. März 2023 

         

   mercurius gmbh 
         Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
                   
                            Hafke            

          Wirtschaftsprüfer“              
 
 
2. Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Stormarn hat der merucrius GmbH am  

08. März 2021 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der 
Stadtwerke Reinfeld (Holstein) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-
richtes zu prüfen. 

 
3. In der Sitzung am 03. Mai 2023 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

     Reinfeld (Holstein) beschlossen: 
 

3.1 Der Jahresabschluss der Stadtwerke Reinfeld (Holstein) für das Geschäftsjahr 
           2020 wird mit 
 

einer Bilanzsumme von      29.730.800,10 € 
mit einer Summe der Erträge von       4.147.665,67 € 
mit einer Summe der Aufwendungen von      4.052.805,68 € 
und mit einem Jahresgewinn von            94.859,99 € 

 
festgestellt. 

 
3.2 Ergebnisverwendung: Der Auszahlungsbetrag an die Stadt Reinfeld (Holstein) 

beträgt 94.859,99 €. 
                    
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen zur Einsicht aus bei den Stadtwerken, 
Paul-von-Schoenaich-Straße 3, in der Zeit vom 23.05.2023 bis 23.06.2023 werktags wäh-
rend der Öffnungszeiten. 
 
 
Reinfeld (Holstein), den 23.05.2023 
 
 Stadtwerke Reinfeld (Holstein) 
 
  gez. Wramp  - Werkleiter 
 
 
 

 
 
                      
 


